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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Castroppal Logistik GmbH 

 

I. Allgemeines 

 

Unseren Lieferungen und Leistungen sowie unseren Angeboten liegen ausschließlich 

unsere AGB zugrunde. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden und Lieferanten werden nur dann 

und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 

haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 

wenn der Kunde oder Lieferant im Rahmen des Bestellprozesses auf 

seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen. 

 

II. Vertragsschluss 

 

1. Bestellungen unserer Kunden stellen Vertragsangebote dar. Die Annahme des 

Vertragsangebots erfolgt durch unsere schriftliche oder elektronische 

Auftragsbestätigung. 

 

2. Der Kunde ist vor Vertragsschluss 14 Tage an seine Bestellung gebunden. Die Frist 

beginnt mit Eingang der Bestellung. 

 

3. Unsere Angaben in Katalogen, Prospekten, Internetseiten und anderen 

Veröffentlichungen sind unverbindlich. 

 

III. Lieferbedingungen, Gefahrübergang 

 

1. Sofern die Vertragsparteien nichts Abweichendes vereinbaren, werden die Waren 

durch ein von uns ausgewähltes Transportunternehmen an den Kunden geliefert. 

 

2. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung 

angegeben. Angaben zu Liefer- und Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, es sei 

denn, sie sind von uns als verbindlich bezeichnet. 

 

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf 

geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den 

Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 

bestimmten Person oder Anstalt über.  
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4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, 

so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 

Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Dem Kunden bleibt der 

Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 

Schaden als der behauptete Schaden entstanden ist. 

 

5. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 

nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden 

hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue 

Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht 

verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine 

bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Als 

Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 

rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 

Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein 

Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

 

IV. Zahlungsbedingungen, Preise 

 

1. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung 

und Lieferung der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden 

Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur 

gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir 

spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

 

2. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis 

ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu 

verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden 

Verzugsschadens vor. 

 

3. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, 

als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der 

Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden unberührt. 

 

4. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde 

Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen 

Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – 

zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
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V. Gewährleistung  

 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

 

2. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 

dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen 

im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

 

3. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 

übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache 

nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

 

4. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn 

tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem 

unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere 

Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 

Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar. 

 

5. Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von uns gelieferten Waren nur, wenn 

diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu der jeweiligen Ware abgegeben 

wurde. 

 

6. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf von uns gelieferte 

Waren 12 Monate. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden gem. 

Ziffer VI. dieser AGB sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Diese 

verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 

VI. Haftung 

 

1. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen von uns, unserer 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten 

sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 
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2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des 

Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

 

3. Die sich aus den Absätzen 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten 

nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 

Beschaffenheit der Sache übernommen wurde. Das Gleiche gilt, soweit wir mit dem 

Kunden eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware getroffen haben.  

 

4. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 

VII. Eigentumsvorbehalt 

 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen 

Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung 

(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren 

vor. 

 

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 

der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 

übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 

wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe 

Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des 

fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 

Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts 

heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die 

Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu 

verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis 

nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor 

erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige 

Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

 

VIII. Miete 

 

1. Kunden haben auch die Möglichkeit, die von uns angebotenen Waren zu mieten. 

 

2. Mietpreis und Mietdauer werden von den Vertragsparteien im Einzelfall verhandelt.  

 



Harnischmacher Löer Wensing Rechtsanwälte 

PartG mbB  

Seite 5 

 

3. Der Mieter ist verpflichtet, uns die Mietsache nach Ablauf der Mietzeit am 

vereinbarten Rückgabeort in dem gleichen Zustand, wie er sie übernommen hat, mit 

Ausnahme der normalen Abnutzung durch den Gebrauch, zu übergeben. Die 

Rückgabe hat während unserer Geschäftszeiten zu erfolgen, sofern keine andere 

schriftliche Vereinbarung, etwa die Abholung der Mietsache durch uns, getroffen 

wurde.  

 

4. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 535 ff. BGB. 

 

IX. Schlussbestimmungen 

 

1. Auf sämtliche Verträge findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.  

 

2. Ist der Kunde Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser 

Geschäftssitz in Lüdinghausen. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage 

am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung oder am allgemeinen Gerichtsstand des 

Kunden zu erheben. 

 


